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Merkblatt (Erläuterung zur SN 640 480a Pflästerungen) Ausgabe 2018 

Grundsätze bei Ausführung von Pflästerungen  

„Es wird nicht unterschieden zwischen Natur- oder Betonstein“ 
 

 
Über das Einhalten dieser Norm hinaus ist fachmännische Erfahrung notwendige 

Voraussetzung, um Pflästerungen zu erstellen, die ein gutes Langzeitverhalten aufweisen 

und sich harmonisch einfügen. 

 Die Fundationsschicht muss tragfähig und frostsicher ausgeführt sein. 

 
Als Tragschichtverstärkung besteht gemäss Norm 640480a (Kapitel E. Dimensionierung, 

Abschnitt 23, Tabelle 6) die Möglichkeit, die Fundationsschicht zu verstärken, damit ein 

gutes Langzeitverhalten gewährleistet werden kann. 

 Pflästerungsarbeiten nie bei Frostgefahr ausführen! 

 

Nebst der oberen Entwässerungsebene, ist auch die untere Entwässerungsebene auf der 

Oberfläche der Tragschicht zu planen und auszuführen. Es darf kein Wasserstau unter der 

Pflästerung entstehen. Dies ist sowohl bei der gebundenen wie auch bei der ungebundenen 

Bauweise bzw. bei der Mischbauweise erforderlich.  

 Pflastersteine mit gesägten Kanten sind nicht geeignet!                                                         

Bei Bedarf sollten die Kanten mechanisch aufgeraut werden. 

 Die Pflastersteingrösse ist auf die zu erwartende Belastung abzustimmen (Kapitel D. 

Konzeption, Abschnitt 18, Tabelle 3). 

 
Als Bettungsmaterial dürfen nur Hart- und keine kalkhaltigen Gesteine verwendet werden . 

(Splitt-, Rundkorn / ohne Feinanteile). 

 Das Mindestgefälle beträgt: bei bruchrauhen Oberflächen mind. 2.5% 

  bei gestockt oder feiner Oberfläche mind. 2.0% 

 
Das Fugenbild muss gleichmässig sein. In der ungebundenen Bauweise benötigt es enge 

Fugen und in der gebundenen Bauweise muss eine Mindestfugenbreite zwischen den 

Steinen von 8 mm vorhanden sein. 

 Nachsanden ist eine Unterhaltsarbeit – und keine Garantiearbeit – unabhängig ob der Sand 

lose oder gebunden (Kalk) eingebaut wurde. 

 Nachträglich gefräste und erstellte Dilatationsfugen sind Unterhaltsarbeiten -                                     

und keine Garantiearbeit. 

 Eine Dilatationsfuge kann auch mit gebundenem (Kalk) Sand ausgebildet werden. 

 
Kommt eine Pflästerung mit Tausalz in Berührung, dann muss der Fugenmörtel frost- 

tausalzbeständig sein und der Prüfung gemäss SIA 262/1 (gemäss Norm SN 640 480a, 

Kapitel C. Baustoffe, Abschnitt 14.2) genügen. 
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Pflästerungen mit Sandfugen 
 

 Sandfugen dürfen nicht unter Dächer erstellt werden. 

 Vorsicht Tropfkanten, (Simse, Dachfenster, usw.) es können Ausschwemmungen entstehen. 

 Vorsicht bei steilen Partien, es können vermehrt Ausschwemmungen entstehen. 

 Sandfugen müssen schonend (von Hand) gereinigt werden. Eine maschinelle Reinigung 

kann zu Fugenvertiefungen führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflästerungen in Splitt- oder Rundkorn verlegt,                                        

mit Trasskalk stabilisierten Sand Fugen 
Ausgabe 2018 

 

 Trasskalkfugen sind keine festen (Zement) Fugen, sondern nur stabilisierte Fugen  

 Trasskalkfugen benötigen eine Abbindezeit von ca. 3 Tagen (je nach Witterung) bevor sie 

befahren werden können.  

 Trasskalkfugen benötigen in der Anfangsphase nach der Neuerstellung einen gewissen 

Unterhalt. (Reinigen sehr sorgfältig etc.) 

 Beim Erstellen von trasskalkstabilisierten Fugen während einer Trockenperiode in der 

heissen Jahreszeit ist darauf zu achten, dass die Fugen feucht gehalten werden. 

 Trasskalkfugen müssen aus Qualitätsgründen auf die ganze Steinhöhe eingebaut werden. 

 Stabilisierte Sandfugen müssen schonend (von Hand) gereinigt werden. Eine maschinelle 

Reinigung kann zu Fugenvertiefungen führen.  
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Pflästerungen in Splitt- oder Rundkorn (-beton) verlegt, Fugen mit 

Zementmörtel 
 

 Der Bindemittelanteil im Bettungsmaterial sollte 250 Kg/m3 nicht übersteigen  

 Erhärtungszeiten bei Mörtelfugen: 3 Tage Sperrzeit für Fussgänger 

 
 7 Tage Sperrzeit für leichte Motorfahrzeuge 

21 Tage Sperrzeit für Lastwagen 

 Bei tiefen Temperaturen sind die Sperrzeiten zu verlängern! 

 Bei Tagestemperaturen unter 5° und Nachttemperaturen unter 2° dürfen die Fugen nicht 

vergossen werden. 

 Kompromisse bezüglich Erhärtungszeiten oder Arbeitsausführungen bei kritischen 

Temperaturen um null Grad lohnen sich nie! 

 Falls die Pflästerung von Mauern umgeben ist, sollten entlang dieser Mauern elastische 

Fugen erstellt werden. 

 Bei Pflästerungen sind Risse infolge Temperaturschwankungen unvermeidlich (gemäss 

Norm SN 640 480a, Kapitel F. Ausführung, Abschnitt 32). 

 Bei Pflastersteinen mit gesägten Kanten ist eine vermehrte Rissbildung unvermeidlich. 

 

Nicht empfehlenswert sind Dehnungsfugen in Flächen mit Beanspruchung durch Verkehr. Es 

ist ein Vorteil, wenn entstandene Risse infolge Temperaturschwankungen in Dehnungsfugen 

umgewandelt werden. Damit die Stützfähigkeit bei Dehnungsfugen mit Beanspruchung durch 

Verkehr erhalten bleibt, dürfen nur die obersten 30 mm des Fugenmörtels entfernt und als 

Scheinfuge ausgebildet werden. 

 

 

 


